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Geschäft-Nr. 4547 Zollikofen, 27. Januar 2026 rd

Konsultation zur Änderung der Kantonalen Kulturförderungsverordnung (KKFV), Liste der
Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung in der Region Bern-Mittelland -

Vernehmlassungsantwort Gemeinde Zollikofen

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für Ihre Einladung zur Konsultation in obenerwähnter Angelegenheit. Der Gemeinderat Zol-
likofen nimmt dazu wie folgt Stellung:

Neuaufnahme von zwei Kulturinstitutionen auf die Liste

Stimmen Sie dem Vorschlag der Bildungs- und Kulturdirektion (übereinstimmend mit der Empfehlung der
Kommission Kultur der Regionalkonferenz Bern-Mittelland) zu:

a) den Antrag der Standortgemeinde Walkringen gutzuheissen und den das Sensorium Rüttihubelbad ab
2028 gemeinsam zu unterstützen?
Ja.

b) den Antrag der Standortgemeinde Bern gutzuheissen und das Theater Szene ab 2028 gemeinsam zu
unterstützen?
Ja.

Beibehaltung von 15 Kulturinstitutionen auf der Liste

Stimmen Sie dem Vorschlag der Bildungs- und Kulturdirektion zu (übereinstimmend mit der Empfehlung
der Kommission Kultur der Regionalkonferenz Bern-Mittelland), die oben genannten 15 bisherigen Kul-
turinstitutionen von regionaler Bedeutung weiterhin gemeinsam zu unterstützen?
Ja.

Ablehnung der Aufnahme einer Kulturinstitution auf die Liste

Stimmen Sie dem Vorschlag der Bildungs- und Kulturdirektion zu (abweichend von der Empfehlung der
Kommission Kultur der Regionalkonferenz Bern-Mittelland), den Antrag der Standortgemeinde Zollikofen
abzulehnen und das Schweizerische Blindenmuseum - «anders sehen» ab 2028 nicht gemeinsam zu un-
terstützen?
Nein. Die Gemeinde Zollikofen ist derMeinung, dass allein das Alleinstellungsmerkmal des
Schweizerischen Blindenmuseums die in der Begründung der kantonalen Bildungs- undKul-
turdirektion aufgeführten Argumente gegen eine Aufnahme aufdie Liste überwiegt. Der



Standort in derAAgglomeration erweitert zudem den von derRegionalkonferenz Bern-Mittel-
landangestrebten Ausbau des Kulturangebots ausserhalb der Stadt Bern. Die Aufnahme des
Blindenmuseums trägt dazu bei, das kulturelleAngebot in derRegion Bern zu diversifizieren.
Durch die zahlreichen interaktiven Elemente leistet dasMuseum einen Beitrag zur Entstigmati-
sierung blinderMenschen und somit auch zur Inklusion.
Darüberhinaus ist das Budget 2026 der Gemeinde Zollikofen in derZwischenzeit in Rechtskraft
erwachsen undder Unterstützungsbeitrag in derHöhe von Fr. 30'000.00 an das Blindenmu-
seum somit definitiv zugesichert.
Auch die Qualität derArbeit des Blindenmuseums ist hinlänglich bekannt und aufgrund derNo-
minierung für den europäischen Museumspreis 0und der Verleihung einer «special commenda-
tions» im Jahr2022) international nachgewiesen.

Für die Kenntnisnahme und die nochmalige Prüfung zur Neuaufnahme des Blindenmuseums «anders se-
hen» danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse

GEMEINDERAT

Daniel Bichsel Stefan Sutter
Präsident Sekretär

Beilage:
- Schweizerisches Blindenmuseum
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